
Viele Lebensräume in unserer Landschaft wer-
den immer kleiner und sind oftmals sogar iso-
liert. Mit der Strategie Biodiversität Schweiz 
soll nun ein Gegengewicht zu dieser Entwick-
lung geschaff en werden. Dabei spielen Mass-
nahmen, um die Zerschneidung der Lebens-
räume zu verhindern – oder mindestens zu 
minimieren – eine zentrale Rolle. Hierfür gibt 

es eine Vielzahl von Möglichkeiten. Im vor-
liegenden Artikel wird in erster Linie auf die 
Wildtierpassagen eingegangen, welche auf die 
Bedürfnisse grösserer Wildsäuger zugeschnit-
ten sind. In der Schweiz wurden im Laufe der 
letzten Jahrzehnte über 40 solcher Passagen 
erstellt oder sind aktuell in der Bauausführung.

Wild� erpassagen

Nr. 66 / März 2021
Wild� erpassagen

 
 

 
 

 
 

 
          Teil-Version

Fauna Focus



2 Fauna Focus  

Bild Titelseite:
In den nächsten Jahrzehnten 
dürften in der Schweiz mehr als 40 
neue Wildtierpassagen entstehen.
Fotografie: Naturfoto Hofmann

Warum braucht es Wild� erpassagen?

Im Laufe der letzten Jahrzehnte haben die 
Raumansprüche des Menschen massiv zuge-
nommen. Diese Entwicklung machen zahlreiche 
Kennzahlen des Bundeamtes für Statistik deut-
lich. Siedlungsfl ächen etwa stiegen zwischen den 
Erhebungsperioden 1979/85 bis 2004/09 ge-
samtschweizerisch von 249'477 auf 307'869 ha 
an. Dieser Trend setzte sich in den letzten Jahren 
ungehindert fort. Um unsere Mobilitätsbedürfnis-
se zu befriedigen standen uns gemäss der gleichen 
Quelle 2018 1'819 km Nationalstrassen, 17'816 km 
Kantonsstrassen, 5'196 km Eisenbahnlinien und 
ein Gemeindestrassennetz von über 50'000 km zur 
Verfügung. Dazu kommt noch ein weitverzweigtes 
Netz von Waldstrassen. Die Anzahl der dieses Netz 
nutzenden Personenwagen stieg zwischen 2005 
und 2019 um rund 20 % auf 4'629'412. Gleichzeitig 
erhöhte sich im Landwirtschaftsgebiet der Druck 
auf naturnahe Flächen, von denen viele der inten-
sivierten Nutzung weichen mussten.

Als Folge dieser Entwicklungen sind viele Le-
bensräume von Tieren deutlich kleiner geworden 
und die Landschaft wurde immer mehr zerschnitten. 

Namentlich abgezäunte Nationalstrassen und Zug-
strecken, sowie stark befahrene Hauptstrassen, stel-
len für die Mehrzahl von Wildtieren, mit Ausnahme 
der Vögel, kaum überwindbare Hindernisse dar. Die 
Bewegungsfreiheit der Fauna ist allgemein stark ein-
geschränkt. Angestammte Nahrungs- und Fortpfl an-
zungsgebiete, saisonal genutzte Teillebensräume (z. 
B. Sommer- und Wintereinstände) oder ungestörte 
Rückzugsgebiete können nicht mehr erreicht und 
neue Lebensräume nicht besiedelt werden. Die Un-
terbrechung der Vernetzungsachsen umfasst mehr 
oder weniger alle Tierarten. So etwa auch Fledermäu-
se. Ihre Flugkorridore folgen linearen Landschafts-
elementen wie Hecken oder Gewässern. Dabei kreu-
zen sie ebenfalls immer wieder Verkehrsachsen, wo 
die Flugkorridore unterbrochen werden oder zahlrei-
che Einzeltiere Opfer des Verkehrs werden.

Augenscheinlich wird diese negative Auswir-
kung unserer Verkehrswege besonders bei Arten 
wie dem Wildschwein oder dem Rothirsch.

Wenn Wildschweine auf ihren Wanderungen 
nicht mehr weiterkommen, kommt es lokal häufi g 
zu einer hohen Bestandsdichte auf kleinem Raum, 
was mitunter zu grossen Wildschäden führen kann.

Gelangen etwa Rothirsche auf ihrer Rückerobe-
rung des Mittellandes dank ihrer Sprungkraft trotz 
Wildschutzzäunen auf die Fahrbahn, ist die Ge-
fahr gross, dass es zu schweren Unfällen kommt. 
Zum Beispiel kam es im Laufe der vergangenen 
Jahre in den Wintermonaten immer wieder vor, 
dass Rothirsche zwischen Siebnen und Schübel-

Lebensraumsituation und wichtige Vernetzungsachsen (skizziert) für Wildsäuger im 
Gebiet westlich von Burgdorf (BE) 1960 und 2019. Landeskarten: map.geo.admin.ch
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Gebiet Wiliwald östlich Zollikofen (BE) 1960 und nach dem Bau der N1 – ohne die nun 
erstellte Wildtierpassage eine Lebensrauminsel. Landeskarten: map.geo.admin.ch

bach (Kanton Schwyz) nachts auf Nahrungssuche 
aus den Wäldern des Wägitals in die Ebene ka-
men. Die Wiesen sind jedoch von Siedlungsraum 
begrenzt und Störungen durch den Menschen ent-
sprechend hoch. Zudem fehlen in der Ebene De-
ckungselemente wie Hecken. In der Folge mussten 
die Polizei und der Wildhüter nachts wiederholt 
ausrücken, um den Verkehr zu regeln und Dutzen-
de Rothirsche von der Kantonsstrasse fernzuhal-
ten. Im Jahr 2020 tauchten bereits im September 
mehrere Rothirsche auf und suchten in den Mais-
feldern Unterschlupf. Ein Weiterziehen der Tiere 
gegen Norden wird aber vorderhand durch die N3 
verwehrt. Die Bedeutung dieses Wildtierkorridors 
wurde nun jedoch erkannt. In einigen Jahren sol-
len Vernetzungselemente die Rothirsche durch den 
Siedlungsgürtel leiten und eine Wildtierpassage 
die Querung der Autobahn ermöglichen.

Rothirsche im September 2020 im 
Siedlungsgebiet zwischen Siebnen 
und Schübelbach (SZ).  
Fotografie: S. Diethelm

Wann wurden Wild� erpassagen zum Thema?

Seit den 1970er Jahren machen sich die Folgen 
unseres Landschaftsverbrauchs auf die Tier- und 
Pfl anzenwelt zunehmend bemerkbar. Als nach 
mehreren schweren Unfällen im Laufe der 80er 
Jahre entlang der Nationalstrassen Wildschutz-
zäune erstellt wurden, nahm der Widerstand aus 
Naturschutz- und Jagdkreisen gegenüber neuen 
Strassen- und Bahnprojekten zu. Gestützt auf Er-
fahrungen aus Frankreich und Deutschland wur-
den Wildtierpassagen oder die Überdeckung gan-
zer Nationalstrassenabschnitte gefordert. Um den 

Austausch der Fauna über die N1 zu gewährleisten, 
verlangte etwa die kantonale Naturschutzfachstel-
le 1990 in ihrer Stellungnahme zum Ausbauprojekt 
am Grauholz, nördlich von Bern, eine Überde-
ckung von über 800 m.  Auch bei anderen Projek-
ten entbrannten teilweise hitzige Diskussionen zur 
Notwendigkeit und Dimension solcher Bauwerke. 
Häufi g kam es bei den Projekten zu Einsprachen 
und (meist erfolglosen) Einigungsgesprächen. Da-
raus resultierten Gerichtsverfahren und vermehrt 
politische Vorstösse auf Stufe Kanton und Bund. 
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Oben links: Dimensionierungsvorgabe einer Standard-Wildtierüberführung gemäss UVEK-
Richtlinie – dargestellt an der Wildtierpassage Birchiwald bei Kirchberg (BE) über die N1, 
mit einer umgesetzten Breite von 50 m, Fertigstellung 2002. Luftbild: map.geo.admin.ch
Oben rechts: Landschaftsbrücke Loterbuck bei Henggart (TG) über die N4 – Breite 96 m, 
Fertigstellung 1996.
Unten links: Wildtierpassage bei Brienzwiler (BE) über die N8 – Breite 15 m, Fertigstellung 
1995.
Unten rechts: Wildtierpassage Grauholz bei Ittigen (BE) über die N1 – Breite 23 m, Fertig-
stellung 1995. Fotografien: B+S AG

Besonderen Nachhall hatte vor allem ein Entscheid 
des Bundesgerichts zum Projekt der N1 westlich 
von Estavayer-le-Lac. Eine u.a. von Pro Natura an-
gestrengte Beschwerde gegen das Vorhaben bzw. 
die vorgesehene rund 25 m breite Wildtierpassa-
ge hatte Erfolg. Das Bundesgericht entschied, dass 
das geplante Bauwerk zu schmal sei und verfügte 
eine Wildtierpassage mit einer Breite von 100 m 
(1A.140/1996). Dieser Entscheid gab nicht nur den 
Anliegen der VertreterInnen des Naturschutzes 
und der Jagd Rückenwind, sondern war auch An-
lass für eine gemeinsame, konstruktive Lösungssu-
che durch das Bundesamt für Strassen ASTRA und 

das Bundesamt für Umwelt BAFU. Diese mündete 
2001 in der sogenannten UVEK Richtlinie zu «Pla-
nung und Bau von Wildtierpassagen an Verkehrs-
wegen». Darin formulierte das Departement ver-
bindliche minimale Dimensionierungsvorgaben 
für Wildtierüberführungen. Für eine Standard-
Wildtierüberführung wurde die für Tiere notwen-
dige nutzbare Breite auf 45 ± 5 m festgesetzt. Dies 
schaffte damit nicht nur für alle Beteiligten eine 
diesbezügliche Planungssicherheit, sondern konn-
te auf einen Schlag die bis zu diesem Zeitpunkt 
langwierigen und langjährigen Diskussionen aus 
der Welt schaffen.
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Welche Typen von Wild� erpassagen gibt es?

Landschaftsbrücke Aspiholz bei Wigoltingen (TG) über die N7 – Breite 140 m, 
Fertigstellung 1992
Luftbild und Detail: map.geo.admin.ch

An dieser Stelle gilt es jedoch darauf hinzuwei-
sen, dass in der Schweiz bereits vor 2001 einige 
grössere kombinierte Bauwerke erstellt worden 
waren, welche – neben der menschlichen Nutzung 
– auch grösseren Wildsäugerarten wie Reh, Wild-
schwein oder Rothirsch die ungestörte und ge-
fahrlose Querung von Nationalstrassen erlaubten 
(siehe Bilder oben). Diese Entwicklung wurde von 
visionären Planern, wie Jürg Bärlocher, dem ehe-
maligen Kantonsingenieur des Kantons Thurgau, 
angestossen. Neben dem Schaff en einer Querungs-

möglichkeit für die Fauna, konnte dadurch auch 
die Rodungsfl äche minimiert werden.

In wenigen Fällen überwog zudem bei kompro-
missbereiten kantonalen Tiefbauämtern die Ein-
sicht, dass neben spezifi schen Bauwerken für uns 
Menschen auch auf die Bedürfnisse der Tierwelt 
Rücksicht zu nehmen ist. Hierbei handelt es sich 
jedoch in erster Linie um kleinere Wildtierüber- 
oder -unterführungen (beispielsweise Brienzwiler 
und Grauholz, S. 4 unten links und rechts).

Bei Wildtierpassagen mit einer Breite von 20-
80 m wird in der Schweiz von Wildtierüber-
führungen gesprochen; in Deutschland gelten 
die Ausdrücke Faunabrücke (Breite <50 m) und 

Grünbrücke (50-80 m).
Bauwerke, welche nicht nur das Queren der 

Fauna erlauben sollen, sondern primär die Land-
schaft als Ganzes unzerschnitten erhalten wollen, 
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Zum Autor 
Antonio Righe�    studierte in Bern Zoologie und 
Botanik und schloss das Studium mit einer Dis-
sertation zum Raum-/Zeitverhalten von Rothir-
schen ab. Schon während der Unizeit begann er 
die praxisorientierte Arbeit als Umweltberater. 
Ab 1990 wurde dies zur Haupttätigkeit, teilwei-
se auch ergänzt durch Erfahrungen beim BAFU. 
Schwergewicht der Arbeiten sind Vernetzung all-
gemein, Wildtierpassagen sowie Umweltverträg-
lichkeitsberichte und Vegetationskartierungen.
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